
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache 102/2006 
 
Datum: 17.07.2006 Unterschrift 
Amt: Ortsbauamt  
Verantwortlich: Ebinger, Armin  
Aktenzeichen: 656/701/815  
Vorgang: GR – Sitzung (ö) vom 28.09.2004,  

Drucksache Nr. 134/2004 
 

 
 

Beratungsgegenstand 
 
Siegenhof 
- Vergabe der Kanalisations-, Wasserleitungs- und Straßenbauarbeiten 
 
    

Gemeinderat 25.07.2006 öffentlich beschließend 
 
Anlagen: 
 
Vergabevermerk des Ingenieurbüros Metzger 
 

   
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gewerk  Haushaltsstelle    Haushaltsansatz 
Straße   2.6300.9510.000 / -9510.001 0019  219.780,00 € 
Kanal   7.7906.9306.036 0001     45.000,00 € 
Wasser  7.3907.9100.022-0001     90.000,00 € 
 
Ausgaben in Höhe von: 367.415,76 € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Die ausgeschriebenen Bauleistungen für Kanal-, Wasserleitungs- (Tiefbau- und 
Vortriebsarbeiten) und Straßenbauarbeiten im Siegenhof und im Kreuzungsbereich 
Siegenbergstraße/Neuffenstraße werden an die Firma A. Waggershauser aus 
Kirchheim zu einem Bruttoangebotspreis von 367.415,76 € vergeben. 

 
 
Sachdarstellung: 
 
Die Bauleistungen für Kanal-, Wasserleitungs- (Tiefbau- und Vortriebsarbeiten) und 
Straßenbauarbeiten im Siegenhof und im Kreuzungsbereich Siegenbergstraße/Neuffenstraße 
wurden öffentlich ausgeschrieben. Es wurden 11 Angebote angefordert. Zum 
Eröffnungstermin am 11.07.2006 um 10:00 Uhr lagen 5 Angebote vor. Die Firma 
Waggershauser hat ein Nebenangebot abgegeben. 
 
Die Rohrverlegearbeiten für die Wasserleitung werden entsprechend des Gemeinderats-
beschlusses vom 28.09.2004 an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf vergeben. 
 
 
 
 



Formale Prüfung 
Die Firma Hans Bauer aus 73553 Alfdorf hat durch das Nichtausfüllen der Formblätter KEFB 
Preis gegen § 21 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A verstoßen. Dies führt zu einem Ausschluss des 
Angebotes der Firma Bauer in Höhe von 353.055,75 € brutto nach § 25 Nr. 1 Abs. 1b VOB/A. 
 
 
Fachliche/Technische Prüfung 
Prüfung und Wertung von Nebenangeboten 
Die Firma A. Waggershauser hat in ihrem Nebenangebot Nr. 1 die Ausführung der 
Bauleistungen, die in der Leistungsbeschreibung mit den angebotenen Positionen abgegrenzt 
ist, zu einem Pauschalpreis von netto 298.750,00 € angeboten. Der Preis versteht sich netto 
zuzüglich der zum Abrechnungszeitpunkt gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unter 
Zugrundelegung des zur Zeit gültigen Mehrwertsteuersatzes von 16 % entspricht dies einem 
Bruttoangebotspreis von 346.550,00 €. 
 
Gemäß § 5  VOB/A  sollen Bauleistungen so vergeben werden, dass die Vergütung nach 
Leistung bemessen wird (Leistungsvertrag), und zwar: 
 

A. in der Regel zu Einheitspreisen für technisch und wirtschaftlich einheitliche 
Teilleistungen, deren Menge nach Maß, Gewicht oder Stückzahl vom Auftraggeber in 
der Verdingungsunterlagen anzugeben ist (Einheitspreisvertrag), 

B. in geeigneten Fällen für eine Pauschalsumme, wenn die Leistung nach Ausführungsart 
und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu 
rechnen ist (Pauschalvertrag). 

 
Die ausgeschriebenen Leistungen können teilweise nicht genau bestimmt werden da sich erst 
während der Ausführung herausstellen wird ob zum Beispiel: 
 

- eine Untergrundverbesserung erforderlich ist. 
- die vorgesehene Deckenerneuerung in der Kreuzung Siegenberstraße / Neuffenstraße 

ausreicht oder aufgrund eines nicht ausreichend dimensionierten Oberbaus ein 
Vollausbau notwendig ist. 

- die vorhandene Schottertragschicht zur Grabenverfüllung verwendet werden kann 
usw. 

 
Aus o. g. Gründen ist entgegen des Vergabevorschlags des Ingenieurbüros Metzger das 
Nebenangebot Nr. 1 der Firma A. Waggershauser nicht zu werten. 
 
 
Rechnerische Prüfung / Wirtschaftliche Prüfung 
Siehe beigefügten Vergabevermerk des Büros Metzger in dem die Positionspreise geschwärzt 
wurden. 
 
 
Vergabevorschlag 
Das Einheitspreisangebot der Firma A. Waggershauser ist als das wirtschaftlichste und 
annehmbarste zu bezeichnen. Wir haben in der Vergangenheit bereits Tiefbaumaßnahmen 
mit der Firma Waggershauser abgewickelt. Die Qualität der Bauausführung und die zeitliche 
Abwicklung der Baumaßnahmen war in aller Regel nicht zu beanstanden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, die ausgeschriebenen Bauleistungen für Kanal-, Wasserleitungs- 
(Tiefbau- und Vortriebsarbeiten) und Straßenbauarbeiten im Siegenhof und im 
Kreuzungsbereich Siegenbergstraße/Neuffenstraße an die Firma A. Waggershauser aus 
Kirchheim zu einem Bruttoangebotspreis von 367.415,76 € zu vergeben. 
 
Es ist vorgesehen, die Arbeiten in der Zeit von Ende August 2006 bis November 2006 
durchzuführen. 
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